
 

                                                     
 
 
 
 
Auszug aus den Tarifbestimmungen des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) -
gültig ab 01.April 2008 
 

Erläuterungen zur Potsdamer 7-Tage-Karte 
 
7-Tage-Karten VBB-Umweltkarte werden an jedermann ausgegeben und sind übertragbar. 
Sie gelten innerhalb der auf ihnen angegebenen Flächenzonen für sieben 
aufeinanderfolgende Kalendertage. Ihre Gültigkeit beginnt am ersten aufgedruckten 
Kalendertag 00:00 Uhr und endet am siebenten Kalendertag um 24:00 Uhr. 
 
Im Vorverkauf erworbene 7-Tage-Karten VBB-Umweltkarte für Orte mit Stadtlinienverkehr, 
für die Tarifbereiche der kreisfreien Städte oder für den Tarifbereich Berlin bzw. Teilbereiche 
dieser Tarifbereiche sind sofort bei Fahrtantritt der ersten Fahrt vom Fahrgast zu entwerten. 
Der Fahrgast hat sich von der Entwertung zu überzeugen. Die Gültigkeit endet am siebenten 
Kalendertag ab Entwertung um 24:00 Uhr. 
 
Mitnahmeregelungen: 
 
Die 7-Tage-Karten VBB-Umweltkarte beinhalten die Mitnahme von einem Erwachsenen und 
bis zu drei Kindern von 6 bis 14 Jahren montags bis freitags ab 20:00 Uhr sowie samstags, 
sonntags und an gesetzlichen Feiertagen ganztägig. Die Mitnahmeregelung endet jeweils 
am Folgetag 03:00 Uhr, soweit dieser nicht selbst ein Samstag, Sonntag oder gesetzlicher 
Feiertag ist. Gelten in den Ländern Berlin und Brandenburg unterschiedliche 
Feiertagsregelungen, so gilt die Mitnahmeregelung nur für das Land, in dem der gesetzliche 
Feiertag gilt. 
 

Erläuterungen zur Potsdamer 7-Tage-Karte für Azubi/Schüler 
 
7-Tage-Karten für Auszubildende/Schüler gelten für sieben aufeinanderfolgende 
Kalendertage. Ihre Gültigkeit beginnt am ersten aufgedruckten Kalendertag 00:00 Uhr und 
endet am siebenten Kalendertag um 24:00 Uhr. 
 
Die vorgenannten Fahrausweise sind persönliche Zeitkarten. Sie sind nicht übertragbar. 
Persönliche Zeitkarten bestehen aus einer VBB-Kundenkarte mit Lichtbild und 
Gültigkeitsbefristung sowie dazugehörigem Wertabschnitt bzw. dazugehöriger Wertmarke. 
Zur Ausstellung einer VBB-Kundenkarte ist der Nachweis der Berechtigung zu erbringen. 
Persönliche Zeitkarten sind nur gültig, wenn die VBB-Kundenkarte mit Vor- und Zunamen 
versehen ist und die Nummer der VBB-Kundenkarte vom Inhaber in das vorgesehene Feld 
des jeweiligen Wertabschnitts eingetragen wurde.  

 
Persönliche Zeitkarten werden zu dem auf der VBB-Kundenkarte angegebenen Zeitpunkt 
ungültig. Sie verlieren darüber hinaus ihre Gültigkeit mit Ablauf desjenigen Monats, in dem 
die Voraussetzungen, unter denen sie gewährt wurden, nicht mehr erfüllt sind. 

 
 



Monatskarten für Auszubildende/Schüler und ggf. 7-Tage-Karten für Auszubildende/ Schüler 
erhalten: 
 
a) schulpflichtige Personen bis einschließlich 14 Jahre  
 
b) ab 15 Jahren  
 

(1) Schüler und Studenten öffentlicher, staatlich genehmigter oder staatlich 
anerkannter privater 

 
- allgemeinbildender Schulen, 
- berufsbildender Schulen, 
- Einrichtungen des zweiten Bildungsweges, 
- Hochschulen, Akademien 

 
mit Ausnahme der Verwaltungsakademien, Volkshochschulen und 
Landesvolkshochschulen. 

 
(2) Personen, die private Schulen (Ersatzschulen,     Ergänzungsschulen) oder 

sonstige Bildungseinrichtungen, die nicht unter (1) fallen, besuchen, sofern sie 
aufgrund des Besuchs dieser Schulen oder Bildungseinrichtungen von der 
Berufsschulpflicht befreit sind oder sofern der Besuch dieser Schulen und 
sonstigen privaten Bildungseinrichtungen nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz förderungsfähig ist; 

(3) Personen, die an einer Volkshochschule oder einer anderen Einrichtung der 
Weiterbildung Kurse zum nachträglichen Erwerb des Hauptschul- oder 
Realschulabschlusses besuchen; 

(4) Personen, die in einem Berufsausbildungsverhältnis im Sinne des 
Berufsbildungsgesetzes oder in einem anderen Vertragsverhältnis im Sinne des 
§ 26 des Berufsbildungsgesetzes stehen, sowie Personen, die in einer 
Einrichtung außerhalb der betrieblichen Berufsausbildung im Sinne des § 43 
Absatz 2 des Berufsbildungsgesetzes, § 36 Absatz 2 der Handwerksordnung, 
ausgebildet werden; 

(5) Personen, die einen staatlich anerkannten Berufsvorbereitungslehrgang 
besuchen; 

(6) Praktikanten und Volontäre, sofern die Ableistung eines Praktikums oder 
Volontariats vor, während oder im Anschluss an eine staatlich geregelte 
Ausbildung oder ein Studium an einer Hochschule nach den für Ausbildung und 
Studium geltenden Bestimmungen vorgesehen ist; 

(7) Beamtenanwärter des einfachen und mittleren Dienstes sowie Praktikanten und 
Personen, die durch Besuch eines Verwaltungslehrgangs die Qualifikation für 
die Zulassung als Beamtenanwärter des einfachen oder mittleren Dienstes erst 
erwerben müssen, sofern sie keinen Fahrkostenersatz von der Verwaltung 
erhalten; 

(8) Teilnehmer an einem freiwilligen sozialen Jahr oder an einem freiwilligen 
ökologischen Jahr oder vergleichbaren sozialen Diensten. 

 
 
Die unter Buchstabe b) genannten Personen erhalten Monatskarten für 
Auszubildende/Schüler für die Teilbereiche AB des Tarifbereichs Berlin - jedoch nur, sofern 
die Ausbildung in Berlin oder Brandenburg mindestens ein Halbjahr bzw. ein Semester lang 
20 Wochenstunden umfasst. 
 


